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Betr: Österreichische Pensionszahlungen in die Schweiz (EAS.510) 

Bezieht ein in der Schweiz ansässiger Pensionist neben einer österreichischen ASVG-

Pension von seinem ehemaligen österreichischen Arbeitgeber eine Firmenzusatzpension, so 

ist diese Zusatzpension gemäß Artikel 18 DBA-Schweiz von der österreichischen 

Lohnabzugsbesteuerung zu entlasten. Die gleiche Regelung gilt für die ASVG-Pension. Die 

zur gegenteiligen Rechtsfolge führende Bestimmung des Artikels 19 DBA-Schweiz wäre nur 

dann anzuwenden, wenn der Pensionist im öffentlichen Dienst Österreichs beschäftigt 

gewesen wäre. 
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